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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hövekamp, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestät ige ich Ihnen den Eingang Ihrer o.g. Anzeige gem. § 115 Absatz 1 GO N R W zur 

Gründung der U W Empte GmbH und Co. KG. 

An der Gesellschaft beteiligt sich die Stadt Dülmen unmit te lbar zu rd. 9,09 % (20.000€) mit 

einer Einlage von 20.000€. 

Die übr igen Geschäftsantei le werden von elf wei teren Gesellschaftern zu gleichen Teilen ge­

halten. Die haushaltsrechtlichen Risiken sind auf das v.g. eingebrachte Stammkapital be­

grenzt. 

Neben der v.g. Einlage beteiligt sich die Stadt Dülmen nicht wei ter an der Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung; das im Gesellschaftsvertrag genannte Nachrangdarlehen zur Finanzie­

rung der Gesellschaft wird durch die übr igen Kommandit isten gewähr t . 

Die Stadt Dülmen hat sich v ie lmehr gesellschaftsvertraglich zur Übernahme einer modifizier­

ten Ausfal lbürgschaft bei Bedarf verpfl ichtet. Diese ist hier nicht Gegenstand des Prüfungsver­

fahrens, sondern müsste gesondert angezeigt werden. 

Im Rahmen des Anzeigeverfahren übermi t te l ten Sie die Sitzungsvorlage UA 189/2024 nebst 

Auszug aus der Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 10.10.2024 aus welcher 

der Grundsatzbeschluss zur Beteiligung an der U W Empte GmbH & Co. KG hervorgeht. 

1 . Die gemeindewirtscbaftl iche Zulässigkeit der Gründung der U W Empte GmbH & Co. KG un­

te r unmit te lbarer Beteiligung Ihrer Kommune habe ich nach den §§ 107 bis 115 GO N R W 

geprüf t . 

Der Gesellschaftszweck umfasst die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines U m ­

spannwerkes nebst notwendiger Infrastruktureinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Dül­

men. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmit te lbar oder mit te lbar 



diesem Zweck dienen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit ähnl ichem Gegen­

stand beteiligen und Zweigniederlassungen err ichten. Entsprechende Maßnahmen stehen 

unter dem Vorbehal t erforderl icher Beschlüsse nach § 108 Absatz 5 GO NRW. 

Es handelt sich um eine energiewirtschaftl iche Tät igkeit im Sinne des § 107a Absatz 1 GO 

N R W bzw. eine damit unmit te lbar verbundene Tät igkeit . 

2. Vo r der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmit te lbare Beteiligung an Unter­

nehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat über die Chancen und Risiken des beabsichtig­

ten wirtschaftl ichen Engagements zu unterr ichten, vgl. § 107a Absatz 4 GO NRW. 

Die Entscheidung über die erstmalige unmit telbare oder mit telbare Beteiligung an einer 

Gesellschaft in privater Rechtsform ist wegen ihrer Bedeutung kraft Gesetzes dem Rat vor­

behalten, § 4 1 Absatz 1 lit. m) GO NRW. 

Die Stadtverordnetenversammlung wurde mit der Sitzungsvorlage UA 189/2024 u.a. über 

die geplante Beteiligung an der Umspannwerk Empte GmbH & Co.KG und den damit ein­

hergehenden finanziellen Verpfl ichtungen informiert . 

Die Beschlussfassung er fü l l t die Maßgaben nach § 4 1 Absatz 1 lit. m) GO NRW dahingehend, 

dass ein Grundsatzbeschluss gefasst wurde , die Umspannwerk Empte GmbH & Co. KG zu 

gründen. 

In einem nächsten Schritt wäre eine Beschlussfassung über die notwendigen Gesellschaf­

ten im Einzelfall erforderlich gewesen. 

Die gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen sehen zudem die vol lständige Einbrin­

gung /Über t ragung von Antei len der Komplementär -GmbH (UW Empte Verwal tungs 

GmbH) in die Kommanditgesellschaft vor, um eine sog. Einheitsgesellschaft entstehen zu 

lassen. 

Es wird folglich auf die tei lweise bzw. vol lständige Veräußerung u.a. einer Beteiligung an 

einer Gesellschaft gemäß § 111 Absatz 1 i. V . m. § 90 Abs.3 und 4 GO N R W abgezielt. 

Als Veräußerung im v.g. Sinne ist dabei jede dinglich wi rkende Über t ragung von Rechten 

an gemeindlichen Vermögensgegenständen auf eine andere Person anzusehen und zwar 

gleichgült ig, ob die Über t ragung entgeltlich oder unentgeltl ich erfolgt, vgl. Rehn/Cron-

auge/von Lennep: § 111 GO NRW, Rd.Nr.3 f.; § 90 GO NRW, Rd. Nr. 10. 

In der Konsequenz steht das Rechtsgeschäft unter dem Ratsvorbehalt gemäß § 4 1 Absa tz l 

Satz 2 lit. I) GO NRW. 

3. Bei unmit te lbaren Beteiligungen ver t r i t t ein vom Rat bestellter Ver t re te r die Gemeinde in 

den in § 113 Absatz 1 GO N R W genannten Gremien. Eine Regelung wurde zutreffend in den 

Gesellschaftsvertrag aufgenommen. 

Eine Bestellung des städt ischen Vert reters sowie dessen Stel lvertretung in der Gesellschaf­

terversammlung erfolgte durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 

12.12.2024. Ein vor läuf iger Auszug aus der Niederschrift wurde mit E-Mail vom 18.12.2024 

übermi t te l t . 

Hiernach obliegt Bürgermeister Hövekamp und, im Falle seiner Verh inderung, Herrn 

Noelke als Erster Beigeordneter die Ver t re tung der städt ischen Interessen. 

4. Gemäß § 108 Absatz 1 GO N R W dar fe ine Gemeinde Unternehmen und Einrichtungen in 

einer Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteil igen, wenn - i m 

vorl iegenden Fall-

- bei Unternehmen im Bereich der energiewirtschaftl ichen Betät igung die Vorausset­

zung des § 107a Absatz 1 gegeben ist (Nr. 1), 



- eine Rechtsform gewähl t w i rd , welche die Haftung der Gemeinde auf einen best imm­

ten Betrag begrenzt (Nr. 3), 

die EinZahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhäl tn is zu ih­

rer Leistungsfähigkeit steht (Nr. 4), 

die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbest immter oder unan­

gemessener Höhe verpfl ichtet (Nr. 5), 

die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungs­

organ, erhäl t und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise 

gesichert wi rd (Nr. 6), 

das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder 

sonstiges Organisationsstatut auf den öf fent l ichen Zweck ausgerichtet wi rd (Nr. 7), 

bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewähr le is tet ist, dass der 

Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dri t ten Buches 

des Handelsgesetzbuches fü r Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprü f t w i rd , so­

wei t nicht weitergehende oder andere gesetzliche Vorschri f ten, der Gesellschaftsver­

t rag oder die Satzung gelten; § 286 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches ist nicht anzu­

wenden (Nr. 8). 

Durch die gewähl te Rechtsform der GmbH ist das Haftungsrisiko auf das eingebrachte Ka­

pital beschränkt. Auch in Anbetracht dessen, dass sich Ihre Kommune derzeit im Haushalts­

sicherungskonzept befindet, steht die getät ig te Beteiligung in e inem angemessenen Ver ­

hältnis zur Leistungsfähigkeit. 

Die Einf lussnahmemögl ichkei t i. S. d. § 108 Absatz 1 Nr. 6 GO N R W ist angesichts einer 

Minderheitsbetei l igung in Höhe von rd. 9,09% als ausreichend zu wer ten ; der feste Kapital­

anteil ist gemäß 3 § Absatz 5 des Gesellschaftsvertrages maßgebl ich fü r das St immrecht. 

Auch ist im § 2 des Gesellschaftsvertrages der ö f fent l iche Zweck im Sinne des § 107a GO 

NRW hinreichend manifestiert. 

§ 15 des Gesellschaftsvertrages enthä l t ausreichende Regelungen zum Jahresabschluss und 

der entsprechenden Anwendbarkei t der Vorschriften des Dri t ten Buches des Handelsge­

setzbuches für Kapitalgesellschaften. 

Außerdem finden die Regelungen § 108 Absatzes 4 GO N R W in § 12 des Gesellschaftsver­

trages ausreichend Berücksicht igung. 

Die im Rahmen der kursorischen Prüfung mit E-Mail vom 17.10.2024 übersandten Anmer ­

kungen wurden in den Gesellschaftsvertrag eingearbeitet. Insoweit bestät ige ich grund­

sätzlich den angezeigten Gesellschaftervertrag. 

Die Entscheidungen der Gemeinde über die Gründung oder wesentl iche Erwei terung einer 

Gesellschaft oder eine wesentl iche Änderung des Gesellschaftszwecks oder sonstiger w e ­

sentlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind der Aufs ichtsbehörde unverzügl ich, 

spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, anzuzeigen. 

Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen er fü l l t sind, § 

115 Absatz 1 GO NRW. 

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens musste ich feststellen, dass die Gesel lschaf tsgründung 

bereits zum 31.10.2024 erfolgt ist und somit vollzogen wurde . 

Bezugnehmend auf meine obigen Prüfbemerkungen werden kommunalrecht l iche Beden­

ken gegen die angezeigte Beteiligung erhoben. Ich ver längere daher die Frist zur Anzeige 

bis zur Vorlage der benannten Unterlagen. 

Ich bitte Ihre Stadtverordnetenversammlung über meine Ver fügung zu informieren. 



M i t freundlichen Grüßen 

Dr. Schulze Pellengahr 


